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1.	 Aktuelles aus der Gesetzgebung

In den vergangenen Monaten sind verschiedene Ge-
setzgebungsinitiativen in Gang gesetzt worden. Her-
auszuheben sind folgende Vorhaben:

»» Ermäßigter Mehrwertsteuersatz für E-Books 
und Hörbücher: Auf ihrer Klausurtagung haben 
sich die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD 
darauf geeinigt, den Mehrwertsteuersatz für Hör-
bücher auf 7 % zu senken. Der ermäßigte Steu-
ersatz für Hörbücher ist bereits in der Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie der EU vorgesehen und 
bedarf nur noch der nationalen Umsetzung. Au-
ßerdem soll auf europäischer Ebene auf eine 
Rechtsänderung hingewirkt werden, so dass auch 
für E-Books, E-Paper und weitere elektronische 
Informationsmedien der ermäßigte Steuersatz 
anwendbar ist. Damit soll erreicht werden, dass 
Printmedien und vergleichbare elektronische Me-
dien steuerlich gleich behandelt werden.

»» Die Finanzminister von Bund und Ländern haben 
sich auf wichtige Eckpunkte zur Verschärfung 
des Steuerstrafrechts und der Regelungen 
zur Selbstanzeige geeinigt: Die strafbefreien-
de Selbstanzeige soll zwar auch zukünftig mög-
lich sein, der Berichtigungszeitraum eines Steu-
erhinterziehers soll aber für alle Fälle der Steuer-
hinterziehung auf zehn Jahre ausgeweitet wer-
den. So soll auch in Fällen der einfachen Steuer-
hinterziehung die Strafverfolgungsverjährung von 
bisher fünf auf zehn Jahre angehoben werden. 
Eine Strafbefreiung kann im Falle der Umsetzung 
der Pläne demnach nur erlangt werden, wenn für 
den gesamten Zeitraum die bisher nicht deklarier-
ten Einkünfte vollständig nacherklärt werden und 
die hinterzogene Steuer umgehend gezahlt wird. 
Der Strafzuschlag, also der Aufschlag auf die 
Steuerschuld, soll –  so die Einigung der Finanz-
minister von Bund und Ländern – deutlich ange-
hoben werden. Ab einer hinterzogenen Summe 
von 25 000 € sollen künftig 10 % fällig werden, ab 
100 000 € 15 % und ab einem Hinterziehungsbe-
trag von 1 Mio. € 20 %. Derzeit beträgt der Straf-
zuschlag einheitlich 5 % und wird erst ab einem 

Hinterziehungsbetrag von 50 000 € erhoben. Wie 
bisher sollen auch weiterhin Hinterziehungszin-
sen in Höhe von 0,5 % pro Monat sowie ein Ver-
zugszins von weiteren 0,5 % pro Monat erhoben 
werden. Auch die fristgerechte Zahlung des Straf-
zuschlages sowie der Hinterziehungszinsen sol-
len künftig Voraussetzung für die Wirksamkeit der 
strafbefreienden Selbstanzeige sein.

]] Handlungsempfehlung:
Noch nicht abschließend geklärt ist, ob eine Obergren-
ze für eine strafbefreiende Selbstanzeige eingeführt 
werden soll. Im konkreten Einzelfall ist sehr sorgfältig 
zu prüfen, ob Handlungsbedarf besteht, um die jetzige, 
günstigere Rechtslage noch nutzen zu können.

íí Hinweis:
Beide Vorhaben befinden sich noch nicht im parlamentari-
schen Gesetzgebungsverfahren, so dass die genaue Aus-
gestaltung noch ungewiss ist.

2.	 Neuregelung zum Kirchensteuerabzugs-
verfahren: Einbehalt von Kirchensteuer 
auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge

Kapitalerträge, die natürliche Personen im Rahmen 
ihres steuerlichen Privatvermögens erzielen, wer-
den einkommensteuerlich –  abweichend von den 
übrigen Einkünften  – mit dem sog. Abgeltungsteu-
ersatz (25 %) erfasst. Die sog. Abgeltungsteuer wird 
i.d.R. durch die die Kapitalerträge auszahlende Stel-
le einbehalten und für den Stpfl. an das Finanzamt 
abgeführt. Hinsichtlich der auf diese Kapitalerträge 
entfallenden Kirchensteuer gilt derzeit, dass die St-
pfl. bei deren Erhebung aktiv mitwirken müssen. Ei-
nerseits kann ein Antrag z.B. bei den Kreditinstituten 
gestellt werden, so dass dort die Kirchensteuer auf 
die Abgeltungsteuer einbehalten und abgeführt wird. 
Andererseits ist es auch möglich, auf einen solchen 
Antrag zu verzichten und die erzielten Kapitalerträge 
i.V.m. der Einkommensteuererklärung bei seinem Fi-
nanzamt zu erklären, welches dann die Kirchensteuer 
nachträglich erhebt.

Ab dem 1.1.2015 tritt nun diesbezüglich eine Verfah-
rensänderung in Kraft. Anders als bisher besteht grds.  
zukünftig kein Wahlrecht mehr, ob die Kirchensteu-
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erbeträge durch die auszahlende Stelle einbehalten 
werden oder ob die Festsetzung im Veranlagungs-
verfahren erfolgt. Zukünftig müssen die die Kapital-
ertragsteuer einbehaltenden Institute beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) unter Verwendung der 
Steuer-Identifikationsnummer und des Geburtsda-
tums des Kunden abfragen, ob dieser kirchensteuer-
pflichtig ist. Ist dies der Fall, so ist zwingend Kirchen-
steuer auf die Kapitalertragsteuer einzubehalten.

Im Gegenzug sind nun aber –  neben Kreditinstituten 
und Versicherungen – auch alle weiteren Gesellschaf-
ten, die Ausschüttungen an natürliche Personen als 
Gesellschafter leisten, zu diesem Vorgehen verpflichtet. 
Dies betrifft also z.B. die GmbH mit Gewinnausschüt-
tungen an ihre Gesellschafter oder auch die Auszah-
lung von Gewinnanteilen an stille Gesellschafter oder 
partiarische Darlehensgeber. Daher sind auch diese 
Gesellschaften nun gesetzlich verpflichtet, jährlich die 
für den automatisierten Kirchensteuerabzug notwen-
digen Daten beim BZSt abzurufen und im Ausschüt-
tungs- bzw. Auszahlungsfall den Kirchensteuerabzug 
vorzunehmen (automatisierter Datenabruf).

Diese Abfrage muss jedes Jahr im Zeitraum vom 1.9. 
bis 31.10. – und zwar erstmals schon in 2014 – durch-
geführt werden. Da allerdings die Gesellschafter der 
Weitergabe ihrer Informationen zur Religionszugehörig-
keit gegenüber dem BZSt widersprechen können (mit-
tels einer Sperrvermerkserklärung auf einem amtlichen 
Vordruck), sind sie im Vorfeld – ebenfalls jährlich – über 
die Abfrage zu informieren und auf das Widerspruchs-
recht hinzuweisen. Über eingelegte Sperrvermerke in-
formiert das BZSt i.Ü. alljährlich das jeweilige Wohn-
sitzfinanzamt, da der Stpfl. in diesen Fällen zur Abgabe 
einer entsprechenden Steuererklärung verpflichtet ist.

íí Hinweis:

Auch wenn das Verfahren erst für Ausschüttungen ab 2015 
gilt, besteht für GmbHs auf Grund des Abfragezeitraums 
schon jetzt Handlungsbedarf, und zwar unabhängig von 
der Frage, ob Ausschüttungen für 2015 überhaupt geplant 
sind. Denn der automatisierte Datenabruf ist infolge der ge-
setzlichen Neuregelung auch, allein auf Grund der Möglich-
keit, Ausschüttungen durchzuführen, für GmbHs verpflich-
tend. Dies gilt selbst dann, wenn die Religionszugehörigkeit 
der Gesellschafter den Gesellschaften bereits bekannt ist 
(z.B. bei sog. Ein-Mann-GmbHs).

]] Handlungsempfehlung:

Es wird folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Zunächst sind die Gesellschafter zeitnah über die ge-
setzliche Neuregelung und dabei insbesondere über das 
Widerspruchsrecht zu informieren. Die Benachrichtigung 
hat so zeitig zu erfolgen, dass den Gesellschaftern noch die 
Möglichkeit verbleibt, bis spätestens zum 30.6. der Weiter-
gabe der Information zu widersprechen.

2. Dann sollten die Gesellschaften prüfen, ob ihnen die für 
die Abfrage der Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) 
beim BZSt erforderlichen Angaben ihrer Gesellschafter vor-
liegen, nämlich die Steueridentifikationsmerkmale sowie 
die Geburtsdaten sämtlicher abzufragender Gesellschafter.

3. Schließlich sind die technischen Voraussetzungen der 
Abfrage der Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) 
zu schaffen. Hierzu bedarf es der Zertifizierung für das 

BZStOnline-Portal sowie der fachlichen Zulassung zum Kir-
chensteuerabzugsverfahren.

Nähere Informationen halten – neben der Homepage des 
BZSt – auch die steuerlichen Berater bereit, die ebenfalls 
mit dem weiteren jährlichen Verfahren der Abfrage der Ki-
StAM beauftragt werden können. Die einmalige Registrie-
rung durch die in der GmbH verantwortliche Person ist al-
lerdings unabdingbar.

3.	 Minijobs und Rentenversicherungspflicht

Auf Grund von Gesetzesänderungen besteht Versi-
cherungspflicht in der Rentenversicherung

»» für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, die 
ab dem 1.1.2013 aufgenommen wird und

»» für eine bereits vor dem 1.1.2013 aufgenommene 
geringfügig entlohnte Beschäftigung, wenn das 
monatliche Arbeitsentgelt auf einen Betrag von 
400,01 € bis maximal 450,00 € angehoben wird.

Der Arbeitgeber entrichtet dann einen Pauschalbeitrag 
zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % bzw. 5 % 
(bei Minijobs in Privathaushalten). Der Minijobber hat 
einen Eigenanteil in Höhe von 3,9 % bzw. von 13,9 % 
(bei Minijobs in Privathaushalten) zu tragen. Das ist der 
Differenzbetrag zwischen dem allgemeinen Beitrags-
satz der gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit 
18,9 % und dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers.

Minijobber, die nicht der Versicherungspflicht in der 
Rentenversicherung unterliegen möchten, können 
sich jederzeit – auch während des laufenden Be-
schäftigungsverhältnisses – von der Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. 
Ausgenommen von dieser Möglichkeit sind Mini-
jobber, die bereits vor dem 1.1.2013 Rentenversi-
cherungsbeiträge aufgestockt haben. In diesem Fall 
bleibt der Minijobber weiterhin versicherungspflichtig 
und ihm steht kein Befreiungsrecht zu.

Die Befreiung wirkt in der Regel ab Beginn des Kalen-
dermonats, in dem der Minijobber die Befreiung von 
der Rentenversicherungspflicht bei dem Arbeitgeber 
beantragt, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Vo-
raussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-
Zentrale die Befreiung innerhalb von sechs Wochen 
(42 Kalendertagen) nach Eingang des Befreiungsan-
trags meldet. Dies erfolgt in der Meldung zur Sozi-
alversicherung (SV-Meldung) mit der Beitragsgruppe 
„5“ in der Rentenversicherung.

íí Hinweis:

Meldet der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung 
von der Rentenversicherungspflicht eines Minijobbers nicht 
spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des 
schriftlichen Befreiungsantrags des Minijobbers, wirkt die 
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht erst nach 
Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des 
Eingangs der die Befreiung anzeigenden Meldung bei der 
Minijob-Zentrale folgt.

Insoweit gewährt die Minijob-Zentrale aber eine 
Übergangserleichterung:
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»» Hat der Arbeitgeber in Entgelterhöhungsfällen 
(also bei bereits vor dem 1.1.2013 bestehenden 
Minijobs mit Anhebung des Arbeitsentgelts über 
400  € hinaus) einen fristgerechten Antrag vom 
Arbeitnehmer auf Befreiung von der Rentenver-
sicherungspflicht zu den Entgeltunterlagen ge-
nommen, dies bislang jedoch nicht der Minijob-
Zentrale gemeldet, muss diese fehlende Meldung 
nicht nachgeholt werden. Der Arbeitnehmer ist 
dennoch von der Versicherungspflicht in der Ren-
tenversicherung befreit. Diese Meldeerleichterung 
gilt bis zum 30.6.2014.

»» Liegt bei Entgelterhöhungsfällen allerdings gar 
kein Befreiungsantrag des Arbeitnehmers gegen-
über dem Arbeitgeber vor, besteht vom Tag der 
Entgelterhöhung bis zum Tag vor Wirksamkeit der 
Befreiung eine Rentenversicherungspflicht.

íí Hinweis:
Ab dem 1.7.2014 muss der Arbeitgeber für neue Beschäf-
tigungsverhältnisse bzw. in Entgelterhöhungsfällen den 
Eingang des Antrags auf Befreiung von der Rentenversi-
cherungspflicht zwingend innerhalb von sechs Wochen der 
Minijob-Zentrale anzeigen. Fehlt der Befreiungsantrag des 
Arbeitnehmers, besteht von Beginn der Beschäftigung bzw. 
der Entgelterhöhung an bis zur Wirksamkeit der Befreiung 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. Beiträge zur 
Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sind dane-
ben nach den pauschalen Sätzen vom Arbeitgeber zu zahlen.

4.	 Berichtigung zu hoch vorgenommener 
AfA bei Gebäuden

Der Bundesfinanzhof hatte sich mit der Frage aus-
einanderzusetzen, auf welche Weise eine zu hohe 
Abschreibung bei Gebäuden im Privatvermögen 
berichtigt werden kann, wenn die entsprechenden 
Steuerbescheide verfahrensrechtlich nicht mehr ge-
ändert werden können.

Hintergrund ist, dass im Einkommensteuergesetz die 
Abschreibungssätze für Gebäude vorgegeben sind. 
Im Grundfall sind Wohngebäude über 50  Jahre, also 
mit jährlich 2 % abzuschreiben. Hiervon abweichend 
konnten bei Gebäuden im Privatvermögen unter be-
stimmten Voraussetzungen Abschreibungsbeträge in 
festen, über die Nutzungsdauer fallenden Staffelsätzen 
zwischen 7 % und 1,25 % (sog. degressive AfA) abge-
zogen werden. Sind für ein Gebäude allerdings Son-
derabschreibungen vorgenommen worden, wie z.B. 
eine Zeitlang in den östlichen Bundesländern, ist ge-
setzlich vorgeschrieben, dass sich die AfA nach Ablauf 
des Begünstigungszeitraums der Sonderabschreibung 
nach dem Restwert und den unter Berücksichtigung 
der Restnutzungsdauer maßgebenden gleichbleiben-
den Staffelsätzen (sog. lineare AfA) bemisst.

Im Streitfall hatte der Kläger zunächst Sonderge-
bietsabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz 
i.H.v. 50 % der von ihm für den Erwerb eines Mehrfa-
milienhauses im Jahr 1995 geleisteten Anzahlung in 
Anspruch genommen und anschließend nach Fertig-
stellung und Ablauf des Begünstigungszeitraums das 
Gebäude – entgegen den gesetzlichen Vorgaben  – 

ab 1996 degressiv nach festen Staffelsätzen abge-
schrieben. Nachdem das Finanzamt 2009 festgestellt 
hatte, dass die degressive AfA zu Unrecht in An-
spruch genommen worden war, berichtigte es in den 
(verfahrensrechtlich noch offenen) Streitjahren 2007 
bis 2009 die AfA, indem es die (typisierte) 50-jährige 
Gesamtnutzungsdauer um den fünfjährigen Begüns-
tigungszeitraum der Sonderabschreibung verringerte 
und den so neu ermittelten AfA-Satz von 2,22 % auf 
den nach Abzug der bereits geltend gemachten AfA-
Beträge ermittelten Restwert des Gebäudes bis zur 
vollen Absetzung in Abzug brachte. Da das Abschrei-
bungsvolumen auf Grund der überhöhten Abschrei-
bung in den bestandskräftigen Veranlagungen der 
Vorjahre zum 1.1.2007 bereits auf 41 784 € reduziert 
war, konnte nur noch für die Jahre 2007 bis 2009 
eine entsprechende Abschreibung gewährt werden.

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 21.11.2013 
(Aktenzeichen IX R 12/13) die vom Finanzamt vorge-
nommene Berechnung der AfA bestätigt. Das Gericht 
hat zunächst entschieden, dass eine degressive AfA 
nach Vornahme einer Sonderabschreibung ausge-
schlossen ist. Sind für ein Gebäude in einem Veran-
lagungszeitraum daher Sonderabschreibungen vor-
genommen worden, bemesse sich nach Ablauf des 
Begünstigungszeitraums die Restwertabschreibung 
nach dem unter Berücksichtigung der Restnutzungs-
dauer maßgebenden linearen Prozentsatz. Wurden 
degressive Abschreibungen zu Unrecht vorgenom-
men, sei die Berichtigung zu hoch vorgenommener 
und verfahrensrechtlich nicht mehr änderbarer AfA 
bei Gebäuden im Privatvermögen in folgender Weise 
vorzunehmen: Ab dem ersten noch nicht bestands-
kräftig veranlagten Jahr werden die gesetzlich vor-
geschriebenen Abschreibungssätze auf die bisherige 
Bemessungsgrundlage bis zur vollen Absetzung des 
noch vorhandenen Restbuchwerts angewendet. Da-
mit kommt es im Ergebnis zu einer Verkürzung der 
Abschreibungsdauer, weil nach Abzug der unzuläs-
sigen AfA-Beträge von einem geringeren Restwert 
ausgegangen wird.

]] Handlungsempfehlung:
Der Abschreibungsverlauf sollte sorgfältig anhand eines 
Abschreibungsplans verfolgt werden. Dies erscheint gera-
de wegen des sehr langen Abschreibungszeitraums in der 
Praxis wichtig.

5.	 Grundstückserwerb gegen unentgeltliche 
Pflegeleistung

Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen stellt mit Ver-
fügung vom 21.2.2014 (Aktenzeichen S 4521 – 128 
– St 262) klar, dass die in einem Grundstücksvertrag 
eingegangene Verpflichtung des Erwerbers, den Ver-
äußerer im Bedarfsfall unentgeltlich zu pflegen, eine 
grunderwerbsteuerliche Gegenleistung darstellt und 
damit in die Ermittlung der Grunderwerbsteuer einzu-
beziehen ist. Der Jahreswert der Leistung richtet sich 
nach dem Umfang der Pflege, die wiederum vom 
Grad der Bedürftigkeit abhängt. Ist der Erwerber eine 
ausgebildete Pflegekraft, sind die Leistungen mit den 
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Sätzen nach § 36 SGB XI anzusetzen. Ist der Erwer-
ber keine ausgebildete Kraft, sind die Leistungen mit 
den Sätzen für das Pflegegeld nach § 37 SGB XI zu 
bewerten.

Hinsichtlich der Steuerfestsetzung ist zu unterschei-
den:

»» Die Gegenleistung ist sofort zu besteuern, wenn 
die Pflegebedürftigkeit bei Vertragsabschluss 
schon besteht.

»» Besteht die Pflegebedürftigkeit bei Vertragsab-
schluss noch nicht, ist sie aufschiebend bedingt; 
ihr Entstehen hängt nämlich davon ab, ob der Ver-
äußerer jemals pflegebedürftig wird. Falls es sich 
um eine persönlich vom Erwerber zu erbringen-
de Leistung handelt, ist die Verpflichtung außer-
dem davon abhängig, dass der Erwerber den Ein-
tritt der Pflegebedürftigkeit erlebt und dass er zur 
Pflege im Stande ist. Die Grunderwerbsteuer ist 
in diesem Fall ohne Berücksichtigung der Pflege-
verpflichtung festzusetzen. Tritt später die Bedin-
gung ein, so ist dies vom Grundstückserwerber 
dem Finanzamt anzuzeigen, damit eine Neufest-
setzung der Grunderwerbsteuer erfolgen kann.

]] Handlungsempfehlung:
In diesen Fällen der unentgeltlichen Grundstücksübertra-
gung gegen Vereinbarung von Pflegeleistungen ist zu be-
achten, dass durch die anfallende Grunderwerbsteuer eine 
Zahlungsverpflichtung besteht. Es sollte im Vorfeld eine 
Ermittlung erfolgen, um die Folgen abschätzen zu können.

6.	 Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamt-
kaufpreises für ein bebautes Grundstück 
(Kaufpreisaufteilung)

Bei vermieteten Immobilien können laufende Ab-
schreibungen nur auf die Immobilie und nicht auf das 
Grundstück vorgenommen werden, da der Grund 
und Boden selbst keinem Werteverzehr unterliegt. 
Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für AfA 
von Gebäuden ist es in der Praxis häufig erforderlich, 
einen Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück 
auf das Gebäude, das der Abnutzung unterliegt, und 
den nicht abnutzbaren Grund und Boden aufzuteilen. 
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein 
Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück nicht 
nach der sog. Restwertmethode aufzuteilen, bei der 
vom Kaufpreis lediglich der anhand der Bodenricht-
werte ermittelte Wert des Grund und Bodens abge-
zogen und der verbleibende Betrag dem Gebäude 
zugeordnet wird. Insbesondere bei Kaufpreisen unter 
Marktniveau entstehen hier oftmals Missverhältnis-
se. Vielmehr hat die Aufteilung nach dem Verhältnis 
der Verkehrswerte auf den Grund und Boden einer-
seits und das Gebäude andererseits zu erfolgen. Die 
Finanzverwaltung stellt hierzu eine Arbeitshilfe als 
Excel-Datei zur Verfügung, die es unter Berücksich-
tigung der Rechtsprechung ermöglicht, in einem typi-
sierten Verfahren entweder eine Kaufpreisaufteilung 
selbst vorzunehmen oder die Plausibilität einer vor-
liegenden Kaufpreisaufteilung zu prüfen.

]] Handlungsempfehlung:
Anzuraten ist eine Aufteilung des Kaufpreises bereits im Kauf-
vertrag. Solange die so festgeschrieben Aufteilung nicht of-
fensichtlich falsch ist, ist diese der Besteuerung zu Grunde zu 
legen. Im Übrigen ist die von der Finanzverwaltung bereitge-
stellte Arbeitshilfe eine sinnvolle Erleichterung für die Praxis. 
Um nachteilige Folgen zu vermeiden, sollte die Aufteilung mit 
Hilfe steuerlicher Beratung abgesichert werden.

7.	 Gewerbesteuer: Keine Hinzurechnung 
von Lagerentgelten

Die Oberfinanzdirektion NRW hat mit Verfügung vom 
3.2.2014 (Aktenzeichen G  1422 – 2014/0008) noch-
mals klargestellt, dass Lagerentgelte i.S.d. §§  467  ff. 
HGB bei der Gewerbesteuer nicht (anteilig) als Miet- 
oder Pachtzinsen für die Benutzung unbeweglicher 
Wirtschaftsgüter hinzugerechnet werden. Bei einem 
Lagervertrag i.S.d. §§ 467 ff. HGB handelt es sich um 
ein spezialrechtlich geregeltes unternehmerisches Ver-
wahrgeschäft. Gegenstand eines Lagervertrags zwi-
schen dem Einlagerer und dem Lagerhalter ist neben 
der Lagerortsgestellung auch die Aufbewahrung dieser 
Lagergüter und damit die Übernahme von Obhuts-
pflichten für das eingelagerte Gut (z.B. ordnungsgemä-
ße Unterbringung, Ein- und Ausgangskontrolle sowie 
regelmäßige Überprüfung und Beobachtung des La-
gerguts, Schutz vor rechtswidrigem Zugriff Dritter u.a.). 
Diese Fürsorge- und Obhutspflichten des Lagerhalters 
für das eingelagerte Gut stellen das Hauptmerkmal 
eines Lagervertrags dar und geben ihm damit das Ge-
präge in der Form, dass ein Vertragsgebilde besonde-
rer Art entsteht, welches nicht mehr nur als ein Neben-
einander von gleichwertigen Leistungen verschiedener 
Vertragstypen charakterisiert werden kann.

Entgelte aus Lagerverträgen i.S.d. §§ 467 ff. HGB sind 
daher nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG nicht dem Ge-
werbeertrag hinzuzurechnen, weil die handelsrechtli-
chen besonderen Fürsorge- und Obhutspflichten des 
Lagerhalters die Mietvertrags- (§§  535  ff. BGB) bzw. 
Pachtvertragsbestandteile (§§ 581 ff. BGB) überlagern.

íí Hinweis:
Die Oberfinanzdirektion weist ausdrücklich darauf hin, dass 
es sich bei den gesetzlichen Regelungen der §§ 467 ff. HGB 
um dispositives Recht handelt, so dass der Lagervertrag im 
Einzelfall nach den vertraglichen Regelungen zur Lagerung 
und Aufbewahrung der Lagergüter von einem Mietvertrag 
(§§ 535 ff. BGB) bzw. Pachtvertrag (§§ 581 ff. BGB) abzu-
grenzen ist. Von einer gewerbesteuerlich hinzurechnungs-
pflichtigen Miete/Pacht ist insbesondere dann auszugehen, 
wenn der Einlagerer selbst die Obhut über das eingelagerte 
Gut übernimmt und sein Vertragspartner ihm in erster Linie 
lediglich die zur Lagerung erforderlichen Räume zur Verfü-
gung stellt. 

]] Handlungsempfehlung:
In der Praxis sollten sich vertragliche Vereinbarungen mög-
lichst nah an den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs an-
lehnen, damit eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung ver-
mieden wird.

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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